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Massige Bauteile im Verkehrswasserbau
Verfügbarkeit von Flugasche – Bemessung auf Zwang
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1 Problemstellungen

Vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen bei der 
Zusammensetzung von Betonen und bei der Verfügbar-
keit bestimmter Betonausgangsstoffe (u. a. Flugasche) 
sowie durch die damit einhergehenden Schwierigkeiten, 
entsprechende Vorgaben der ZTV-W LB 215 (2012) ein-
zuhalten, ergeben sich für die Planung und Bemessung 
massiver Verkehrswasserbauwerke kurz- und mittelfris-
tig geänderte Rahmenbedingungen. Die bei aktuellen 
Baumaßnahmen der Wasserstraßen- und Schifffahrts-
verwaltung des Bundes (WSV) im Hinblick auf den spä-
ten Zwang vielfach gewählte Bemessung nach Eurocode 
führt zu technisch wie wirtschaftlich ungünstigen Be-
wehrungsgehalten. Nachfolgend werden die entspre-
chenden Hintergründe mit dem Ziel erläutert, die an Pla-
nung, Baustoffauswahl und Bauausführung beteiligten 
Parteien für diese Problemstellungen zu sensibilisieren.

2 Verfügbarkeit von Flugasche

Bei der Konzeption von Verkehrswasserbauwerken wie 
Schleusen oder Wehranlagen mit im Regelfall massigen 
Betonbauteilen muss im Hinblick auf lange Nutzungs-
dauern und hohe Verfügbarkeit ein Kompromiss zwi-
schen den Anforderungen an die Dauerhaftigkeit der 
Betonsubstanz an sich und der Minimierung von dauer-
haftigkeitsrelevanten Rissen (genauer gesagt von Riss-
breiten), und hier insbesondere der Minimierung von 
Rissen aus frühem und spätem Zwang, gesucht werden. 
Dies unterscheidet den Verkehrswasserbau signifikant 
von anderen Baubereichen, in denen im Regelfall eine 
Optimierung eher auf Dauerhaftigkeit der Betonsubstanz 
(allgemeiner Hoch- und Ingenieurbau) oder eher auf Mi-
nimierung von Rissen/Rissbreiten infolge Zwangs (z. B. 
Bodenplatten von Kraftwerken) erfolgen kann (Westen-
darp und Kunz 2020). 

Wichtige Bausteine für die im Verkehrswasserbau für 
massige Bauteile zum Einsatz kommenden Betone sind 
seit mehreren Jahrzehnten Steinkohlenflugasche und 
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hüttensandhaltige Zemente zur Substitution von Ze-
mentklinker (Reduzierung der Hydratationswärme-
entwicklung), aber auch zur Verbesserung dauerhaftig-
keitsrelevanter Betoneigenschaften (u. a. Widerstand 
gegenüber chemischem Angriff, Widerstand gegenüber 
Chlorideintrag, Behinderung von Alkali-Kieselsäure-Re-
aktionen (AKR)). Bestimmte Anforderungen der ZTV-W 
LB 215 (2012), wie beispielsweise die Anforderungen 
hinsichtlich der Begrenzung der Hydratationswärme-
entwicklung, wurden unter der Annahme erstellt, dass 
Steinkohlenflugasche und hüttensandhaltige Zemente 
stets verfügbar sind. Ohne diese Ausgangsstoffe sind die-
se Anforderungen zumindest bei bestimmten Expositi-
onsklassenkombinationen nur schwer bzw. überhaupt 
nicht einhaltbar. 

Die kontinuierliche Verfügbarkeit von Flugasche (zu jeder 
Zeit und an jedem Ort) ist nach Angaben der Baufirmen 
und deren Lieferanten bereits bei aktuellen Baumaß-
nahmen der WSV nicht mehr in jedem Fall gegeben. Von 
dieser Entwicklung ist aber nicht nur die WSV betroffen, 
sie ist bundesweit und in allen Baubereichen zu beobach-
ten. Ursächlich ist hier die Hinwendung zur Stromerzeu-
gung aus erneuerbaren Energien bei gleichzeitiger Re-
duzierung des Anteils der Stromerzeugung aus Kohle in 
Deutschland. Zumindest in diesem Jahr kommt erschwe-
rend die Corona-bedingt deutlich geringere Stromnach-
frage hinzu. Absehbar (bis spätestens 2038) wird der An-
fall von Steinkohlenflugasche aus deutschen Kraftwerken 
auf Null zurückgehen, bereits in 2020 sind erste Kohle-
kraftwerke vom Netz gegangen. Weltweit steigt der An-
teil der Stromerzeugung aus Kohle und damit der Anfall 
von Flugasche zwar noch, entsprechende Logistikwege 
für Flugaschetransporte nach Deutschland scheinen aber 
zumindest derzeit nicht verfügbar. Flugaschekontingente 
aus dem benachbarten Ausland (z. B. Polen, Tschechien) 
werden bereits weitgehend genutzt. 

Bei Baumaßnahmen im Verkehrswasserbau müssen we-
sentliche, von der Flugascheverfügbarkeit abhängige Be-
toneigenschaften bereits bei der Planung berücksichtigt 
werden. Dies gilt insbesondere für die Hydratationswär-
meentwicklung des Betons, welche den Bewehrungsge-
halt beeinflusst, aber beispielsweise auch hinsichtlich 
der Dauerhaftigkeitsbemessung bezüglich chloridindu-
zierter Bewehrungskorrosion gemäß BAWMDCC (2019). 
Eine Doppelplanung (mit/ohne Flugasche) und ein ent-
sprechendes Umschwenken während der Ausführung je 

nach Flugascheverfügbarkeit dürften bei den allermeis-
ten Baumaßnahmen nicht akzeptabel sein. Vor diesem 
Hintergrund sollte bei Baumaßnahmen der WSV, bei de-
nen die Verwendung von Flugasche zur Einhaltung der 
Anforderungen gemäß ZTV-W LB 215 (2012) erforder-
lich ist (z. B. Schleusensohlen oder Meerwasserbauwer-
ke), und bei denen die Verfügbarkeit der Flugasche wäh-
rend der Bauzeit derzeit nicht sichergestellt werden kann 
(beispielsweise durch Vorabsicherung entsprechender 
Flugaschekontingente), bei Planung und Ausschreibung 
von der Nichtverfügbarkeit von Flugasche ausge-
gangen werden. Die hiervon berührten Anforderungen 
gemäß ZTV-W LB 215 sollten – in Abstimmung mit der 
BAW – projektspezifisch in der Leistungsbeschreibung 
angepasst werden, was die ZTV-W LB 215 auch explizit 
vorsieht. Dies gilt analog auch für Instandsetzungsmaß-
nahmen mittels verankerter und bewehrter Betonvor-
satzschalen gemäß ZTV-W LB 219 (2017), Abschnitt 3. 

Die Verwendung von Flugasche bei Betonen für massige 
Bauteile bleibt sowohl unter technischen wie umweltre-
levanten Aspekten vorteilhaft. Zumindest für große Bau-
maßnahmen der WSV sollte deshalb geprüft werden, ob 
der Aufragnehmer (und dessen Transportbetonlieferant) 
durch wirtschaftliche Anreize motiviert werden kann, 
sich um die Verwendung von Flugasche zu bemühen 
(z. B. über Vorabsicherung von Flugaschekontingenten) 
und die Ausführungsplanung entsprechend anzupassen.

3 Bemessung auf Zwang

Wie bereits im vorherigen Abschnitt beschrieben, un-
terscheiden sich Verkehrswasserbauwerke hinsichtlich 
Konzeption und Anforderungen maßgeblich von solchen 
in anderen Baubereichen. Die wesentlichen Bauteile 
massiver Wasserbauwerke sind in der Regel als massige 
Bauteile (kleinste Bauteilabmessung ≥ 0,8 m) einzustu-
fen. Sohlen, Schleusenkammerwände und Wehrpfeiler 
sind oft mehrere Meter dick. Ihr gesamtes Tragverhalten 
ist mit dem von Bauteilen, die im Hoch- und Brückenbau 
übliche Abmessungen aufweisen, nur eingeschränkt ver-
gleichbar. Dies gilt auch für die Erhärtungscharakteristik 
des Betons. Durch die großen Abmessungen kann die 
beim Abbindevorgang entstehende Hydratationswärme 
nur bedingt abfließen. Dies führt zu signifikanten Tem-
peraturerhöhungen im Inneren der Bauteile, die zu den 
freien Rändern hin abnehmen. Aufgrund der in Zukunft 
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unklaren Verfügbarkeit von Flugasche werden sich Än-
derungen zu den bisher bewährten Betonrezepturen in 
der Hydratationswärme- und Festigkeitsentwicklung 
ergeben, die es zukünftig genauer zu berücksichtigen 
gilt. Beim Abfluss der Hydratationswärme entstehen 
durch behinderte Verformungsmöglichkeiten Zwangs-
beanspruchungen, die zu Rissbildungen führen (früher 
Zwang). Weiterhin führen in der Nutzungsphase u. a. 
jahreszeitliche Temperaturänderungen des Bauwerks-
körpers oder ungleichmäßige Setzungen zu weiteren 
Zwangsbeanspruchungen (später Zwang). 

Bei der Bemessung von Verkehrswasserbauwerken bzw. 
Bauteilen auf späten Zwang infolge von Temperatur kam 
es in der Vergangenheit immer wieder zur Anwendung 
von unwirtschaftlichen Bemessungsansätzen zur Er-
mittlung der erforderlichen Bewehrungsmengen für die 
dauerhaftigkeitsrelevante Begrenzung der Rissbreiten. 
Die hierfür im Hochbau üblichen Bemessungsansätze 
nach DIN EN 1992-1-1 (2011-01) führen für den späten 
Zwang infolge von Temperatur bei den im Verkehrswas-
serbau üblichen massigen Bauteilen zu übermäßig hohen 
rechnerisch erforderlichen Bewehrungsquerschnitten, 
welche sowohl unwirtschaftlich sein als auch die Beto-
nierbarkeit der Bauteile beeinträchtigen können. Um 
dieser Besonderheit im Verkehrswasserbau Rechnung zu 
tragen, wurde das BAWMRZ (2019) herausgegeben, wel-
ches sich aktuell im Gelbdruck befindet und zur Anwen-
dung empfohlen wird (Erlass WS 12/5257.16/5-9 vom 
03.09.2019 mit Ergänzung vom 22.06.2020). In diesem 
Merkblatt wird ein Berechnungsverfahren zur Minimie-
rung von Rissbreiten aus frühem und spätem Zwang auf 
Grundlage der Verformungskompatibilität verwendet. 
Die Begrenzung der dauerhaftigkeitsrelevanten Riss-
breiten, insbesondere aus frühem und spätem Zwang, 
kann damit wirtschaftlicher und auf der Grundlage eines 
mechanisch konsistenten Berechnungsmodells erfolgen. 
Grundsätzlich sollte daher bei massigen Betonbauteilen 
im Bereich des Verkehrswasserbaus die Mindestbeweh-
rung zur Rissbreitenbegrenzung aufgrund früher und 
später Zwangsbeanspruchungen auf Basis des o. g. 
Merkblattentwurfs erfolgen.

Im Gegensatz zu bisher üblichen Vorgehensweisen sind 
die in Bild 1 dargestellten Abhängigkeiten bei der Be-
rechnung der notwendigen Mindestbewehrung zu be-
achten.

Die erforderliche Bewehrung wird von planerischen 
Gegebenheiten (z. B. Bauteilgeometrien), betontechno-
logischen Parametern (z. B. adiabatische Temperatur-
erhöhung und Zugfestigkeit des Betons) und der Bau-
ausführung (z. B. Herstellfolgen und Abmessung der 
Betonageabschnitte) beeinflusst. Eine Änderung in ei-
nem der Bereiche führt in der Regel zu einer Änderung 
der notwendigen Bewehrungsmenge. Es muss eine Über-
prüfung bzw. Anpassung der Bemessung erfolgen. Dies 
muss bei Ausschreibung und Vergabe berücksichtigt und 
bei der Bauausführung ggf. in die Planung rückgekoppelt 
werden. 
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